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sacht oder die Tat als Organisator oder als 
Beteiligter einer Gruppe ausführt, die sich 
unter Ausnutzung ihrer beruflichen Tätig
keit oder zur wiederholten Begehung zu
sammengeschlossen hat, wird mit Freiheits
strafe von zwei bis zu zehn Jahren bestraft.

(3) Ist die Beteiligung an einer Gruppe 
von untergeordneter Bedeutung, kann die 
Bestrafung nach Absatz 1 erfolgen.

(4) Der Versuch ist strafbar.

Wirtschaftsschädigung
§166

(1) Wer Produktionsmittel ihrem be
stimmungsgemäßen Gebrauch entzieht und 
dadurch vorsätzlich einen wirtschaftlichen 
Schaden verursacht, wird von einem gesell
schaftlichen Organ der Rechtspflege zur 
Verantwortung gezogen oder mit öffent
lichem Tadel, Geldstrafe, Verurteilung auf 
ßewährung oder mit Freiheitsstrafe bis zu 
zwei Jahren bestraft.

(2) Wer durch 'die Tat vorsätzlich eine 
schwere Schädigung der Volkswirtschaft 
verursacht, wird mit Freiheitsstrafe von 
zwei bis zu acht Jahren bestraft.

(3) Der Versuch ist strafbar.

§167

(1) Wer unter vorsätzlicher Verletzung 
seiner beruflichen Pflichten oder durch 
unbefugten Umgang fahrlässig Produk
tionsmittel oder andere Sachen, die wirt
schaftlichen Zwecken dienen, beschädigt, 
außer Betrieb setzt, verderben oder un
brauchbar werden läßt und dadurch be
deutende wirtschaftliche Schäden verur
sacht, wird von einem gesellschaftlichen 
Organ der Rechtspflege zur Verantwortung 
gezogen oder mit öffentlichem Tadel, Geld
strafe, Verurteilung auf Bewährung oder 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren be
straft, soweit nicht, insbesondere bei .gerin
ger Schuld, die materielle Verantwortlich
keit zur Erziehung des Täters ausreicht.

(2) Ebenso wird zur Verantwortung ge
zogen, wer trotz staatlicher oder gesell
schaftlicher erzieherischer Einwirkung un
ter fortwährender vorsätzlicher Verletzung 
seiner beruflichen Pflichten die im Ab
satz 1 bezeichnete Handlung begeht und 
dadurch wiederholt fahrlässig wirtschaft
liche Schäden verursacht.

§168
Schädigung des Tierbestandes

(1) Wer unter vorsätzlicher Verletzung 
seiner beruflichen Pflichten als Verant
wortlicher für die Haltung, Fütterung und 
Pflege von Zucht- und Nutztieren fahr
lässig Verluste oder Produktionsausfall in 
wirtschaftlich bedeutendem Umfange ver
ursacht, wird von einem gesellschaftlichen 
Organ der Rechtspflege zur Verantwortung 
gezogen oder mit öffentlichem Tadel, Geld
strafe, Verurteilung auf Bewährung oder 
mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren be
straft, soweit nicht, insbesondere bed ge
ringer Schuld, die materielle Verantwort
lichkeit zur Erziehung des Täters ausreicht.

(2) Ebenso wird zur Verantwortung ge
zogen, wer trotz staatlicher oder gesell
schaftlicher erzieherischer Einwirkung un
ter fortwährender vorsätzlicher Verletzung 
seiner beruflichen Pflichten als Verantwort
licher für die Haltung, Fütterung und 
Pflege von Zucht- und Nutztderen wieder
holt fahrlässig Verluste oder Produktions
ausfall verursacht.

Hinweis: Vgl. auch §§ 30 ff. des Gesetzes 
über das Veterinärwesen, hier abgedr. als 
Ziff. 32 der Reg.-Nr. 9.

§169
Wirtschafts- und Entwicklungsrisiko

Eine Straftat nach den §§ 163 bis 168 
liegt nicht vor, wenn

1. die Handlung vorgenommen wird, um 
einen bedeutenden wirtschaftlichen Nut
zen herbeizuführen oder einen bedeuten
den wirtschaftlichen Schaden abzuwenden 
und der Handelnde nach verantwortungs
bewußter Prüfung aller die Handlung be
treffenden Umstände die eingetretenen 
wirtschaftlichen Nachteile für wenig wahr
scheinlich oder aber für wesentlich geringer 
als den vorgesehenen wirtschaftlichen Nut
zen halten durfte (Wirtschaftsrisiko);

2. dm Rahmen staatlich angeordneter, 
bestätigter oder sonst im Verantwortungs
bereich des Handelnden liegender For- 
schungs- und Entwicklungsarbeiten oder 
technisch-ökonomischer Experimente, die 
unter Beachtung des Standes der wissen
schaftlichen Erkenntnisse sowie verantwor
tungsbewußter Prüf ung aller die Handlung


